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13.3 Facharzt / Fachärztin für Innere Medizin und 
Gastroenterologie 

(Gastroenterologe / Gastroenterologin)
 
Weiterbildungsziel: 
Ziel der Weiterbildung ist die Erlangung der Facharztkom-
petenz Innere Medizin und Gastroenterologie nach Ab-
leistung der vorgeschriebenen Weiterbildungszeiten und 
Weiterbildungsinhalte einschließlich der Inhalte der Basis-
weiterbildung. 
 
Weiterbildungszeit: 
72 Monate bei einem Weiterbildungsbefugten an einer 
Weiterbildungsstätte gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1, davon 
- 36 Monate in der stationären Basisweiterbildung im 

Gebiet Innere Medizin 
- 36 Monate Weiterbildung in Gastroenterologie, davon 

- 6 Monate internistische Intensivmedizin, die auch 
während der Basisweiterbildung abgeleistet wer-
den können 

- können bis zu 18 Monate im ambulanten Bereich 
abgeleistet werden 

 
 
 
 
Weiterbildungsinhalt: 
Erwerb von Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten in 

- den Inhalten der Basisweiterbildung 
- der Erkennung und Behandlung der Krankheiten 

der Verdauungsorgane einschließlich Leber und 
Pankreas sowie der facharztbezogenen Infekti-
onskrankheiten, z.B. Virushepatitis, bakterielle In-
fektionen des Intestinaltraktes 

- der Endoskopie einschließlich interventioneller 
Verfahren 

- der Ernährungsberatung und Diätetik bei Erkran-
kungen der Verdauungsorgane einschließlich en-
teraler und parenteraler Ernährung 

- der Facharztkompetenz bezogenen Zusatz-Weiter-
bildung Medikamentöse Tumortherapie als integ-
raler Bestandteil der Weiterbildung 

- der Indikationsstellung, Durchführung und Überwa-
chung der zytostatischen, immunmodulatorischen, 
antihormonellen sowie supportiven Therapie bei 
soliden Tumorerkrankungen des Schwerpunkts 
einschließlich der Beherrschung auftretender 
Komplikationen 

- der Mitwirkung bei interdisziplinären interventionel-
len Verfahren, z.B. radiologische und kombiniert 
radiologisch-endoskopische Verfahren wie trans-
juguläre Leberpunktion, transjugulärer portosyste-
mischer Shunt (TIPSS), perkutane transhepatische 
Cholangiographie (PTC) und Drainage (PTD), PTD 
im Rendezvous-Verfahren mit ERCP und bei en-
dosonographischen Untersuchungen des Verdau-
ungstraktes 

- der interdisziplinären Indikationsstellung zu chirur-
gischen, strahlentherapeutischen und nuklearme-
dizinischen Behandlungsverfahren 

- der Erkennung und konservativen Behandlung 
proktologischer Erkrankungen und der Indikations-
stellung zur weiterführenden Behandlung 

- der intensivmedizinischen Basisversorgung 
 
Definierte Untersuchungs- und Behandlungsverfahren: 

- abdominelle Sonographien einschließlich der 
Duplex-Sonographien der abdominellen und retro-
peritonealen Gefäße sowie sonographischer Inter-
ventionen 

   

- Ösophago-Gastro-Duodenoskopie einschließlich 
interventioneller Maßnahmen, z.B. Blutstillung, Va-
rizenbehandlung, perkutane-endoskopische Gast-
rostomie, Mukosaresektion, Dilatationen und Bou-
gierungen, thermische und andere ablative Verfah-
ren5 

- endoskopisch retrograde Cholangiopankreatiko-
graphie einschließlich Papillotomie, Steinextraktio-
nen und Endoprothesenimplantation sowie radio-
logischer Interpretation 

- Intestinoskopie 
- Koloskopie einschließlich koloskopischer Po-

lypektomie 
- Prokto-/ Rekto-/ Sigmoidoskopie einschließlich 

therapeutischer Eingriffe 
- interventionelle Maßnahmen im oberen und unte-

ren Verdauungstrakt einschließlich endoskopische 
Blutstillung, Varizentherapie, Thermo- und Laser-
koagulation, Stent- und Endoprothesenimplanta-
tion, Polypektomie 

- Mitwirkung bei Laparoskopien einschließlich Mini-
laparoskopien 

- abdominelle Punktionen einschließlich Leberpunk-
tionen

- manometrische Untersuchungen des oberen und 
unteren Verdauungstraktes 

- Funktionsprüfungen, z.B. Langzeit-pH-Metrie des 
Ösophagus, H2-Atemteste, C13-Atemteste 

- zytostatische, immunmodulatorische, antihormo-
nelle sowie supportive Therapiezyklen bei soliden 
Tumorerkrankungen der Facharztkompetenz ein-
schließlich der Beherrschung auftretender Kompli-
kationen 

- Chemotherapiezyklen einschließlich nachfolgender 
Überwachung 

 
Spezielle Übergangsbestimmungen 

 
Kammerangehörige, die die Schwerpunktbezeichnung 
Gastroenterologie bzw. die Facharztbezeichnung Innere 
Medizin und Schwerpunkt Gastroenterologie besitzen, sind 
berechtigt, stattdessen die Facharztbezeichnung Innere 
Medizin und Gastroenterologie zu führen. 
 
 

   
 


